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Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur übermittelt in der Anlage den 

Entwurf einer Novelle des Bundesgesetzes über die Vertretung der Studierenden an den Uni­

versitäten (Hochschülerschaftsgesetz 1998 - HSG 1998). 

Um Stellungnahme an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bis 

längstens 15. Mai 2000 

wird gebeten. 

Es wird überdies ersucht, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrates, Parlament, 1017 Wien, zuzuleiten. 
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Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, dass 

keine do. Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf bestehen. 

Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Die Bemessung der Begutachtungsfrist folgt daraus, dass die Gespräche zwischen Vertrete­

rinnen und Vertretern der Österreichischen Hochschülerschaft und der Studierenden an 

Fachhochschul-Studiengängen, welche die Grundlage für den vorliegenden Entwurf bilden, 

erst vor wenigen Tagen abgeschlossen wurden. Dennoch soll der Gesetzesentwurf noch vor 

dem Sommer im Nationalrat eingebracht werden, um ein Wirksamwerden mit Beginn des 

kommenden Studienjahres zu ermöglichen. 

Anlage 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

C&LIe. 

Wien, 12. April 2000 
Die Bundesministerin: 

Elisabeth Gehrer 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Hochschülerschaftsgesclz 1998 geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Das Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden an den Universitäten (Hochschülcrschaftsgesctz 

1998 - HSG 1998), BGBI. I Nr. 22/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 95/1999. 

wird wie folgt geändert: 

1. Im Titel entfällt die Wortfolge "an den Universitäten". 

2. § 4 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

»Solche Veranstaltungen sind, sofern sie an einer Universität abgehalten werden, der Rektorin oder dem 

Rektor, sofern sie an einer Akademie abgehalten werden. der Direktorin oder dem Direktor. sofern sie an 

einem Fachhochschul-Studiengang abgehalten werden, der Studiengangsleiterin oder dem 

Sludiengangsleiter (der Leiterin oder dem Leiter des Lehrkörpers des Fachhochschul-Sludicnganges). in 

allen anderen Fällen der Leiterin oder dem Leiter der jeweiligen Bildungseinrichtung mindestens 72 

Stunden vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen." 

3. In § 4a erhält der bisherige Abs. 6 die Bezeichnung Abs. 7 und der bisherige Abs. 5 die Bezeichnung 

Abs. 6. 

4. § 4a Abs. 5 und Abs. 7 lauten: 

,,(5) Die Erhalter der Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bis 9 haben der Bundesminislerin 

oder dem Bundesminister die entsprechenden Daten innerhalb eines Monats ab dem Ende der für die 

Durchführung der Aufnahmen bzw. Meldung der Fortsetzung der Studien an diesen Bildungseinrichtungen 

festgelegten Fristen (z.B. Inskriptionsfrist oder Zulassungsfrist) zur Verfügung zu stellen. 

(7) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine 

Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 € bis zu 2 180 €, im Falle der Uneinbringlichkcit mit 

Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gericht fallenden strafbaren Handlungen bildet oder naeh anderen 

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist." 

5. § 7a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Vorsitzenden der Faehhoehschulaussehüsse (§ 20c Abs. 1 Z 2) und die oder der Vorsitzende 

der Bundesvertretung bilden einen Ausschuss, welcher der Beratung der Bundesvcrlrctullg und der 

Koordinierung der Aufgaben und Tätigkeiten der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen und der 
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Fachhochschulausschüsse dient (Vorsitzendenkonferenz der Fachhochschulausschüsse ) ." 

6. Dem § 7a Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese oder dieser hat die Beschlüsse der Vorsitzendenkonferenz durchzuführen." 

7. § 8 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bundesvertretung der Studierenden können von einzelnen Universitätsvertretungen im 

Einvernehmen Aufgaben gemäß § 14 Z 1 HSG 1998 übertragen werden." 

8. § 10 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine 

Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 € bis zu 2 180 €. im Falle der Uncinbringlichkeit mit 

Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist. wenn die Tat nicht den Tatbestami einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nud andere n 

Verwaltungsstratbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist." 

9. § 15 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. bis zu 3 000 Wahlberechtigten 7, bis zu 4 000 Wahlberechtigten 9 und über 4 000 Wahlberechligten 11 

Mandatarinnen und Mandatare;". 

10. § 17 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. über 400 Wahlberechtigten 5 Mandatarinnen und Mandatare." 

11. § 20a lautet: 

,,§ 20a. (1) An den Akademien sind einzurichten 

1. eine Studiengangsvertretung für jeden Studiengang, 

2. eine Akademievertretung. 

(2) Die Studiengangsvertretung besteht an Studiengängen mit bis zu 400 Studierenden aus 

3 Vertreterinnen oder Vertretern, an Studiengängen mit mehr als 400 Studierenden aus 5 Verlrcterinnen 

oder Vertretern. Den Studiengangsvertretungen obliegt die Vertretung der Interessen der Studierenden des 

jeweiligen Studienganges. 

(3) Die Wahl der Studiengangsvertretung ist jedes Jahr innerhalb des ersten Monats des Studienjahres 

von der Direktorin oder dem Direktor der Akademie in geheimer Abstimmung durchzuführen. Die 

Vertreterinnen und Vertreter sind als Personen zu wählen. Das Wahlergebnis ist der oder dem Vorsitzenden 

der Österreichischen Hochschülersehaft umgehend bekanntzugeben. 
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(4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden des jeweiligcn Studienganges. 

(5) Der Akademievertretung gchören alle Mitglieder der Studiengangsvertrctungen der jeweiligen 

Akademie an. Die Akademievertretung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 

(Vorsitzende oder Vorsitzender der Akademievertretung) und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

Der Akademievertretung obliegt die Vertretung der Interessen der Studierenden an der jeweiligen Akademie 

gegenüber den Organen der Akademie ( i nsbesondere Direktorin oder Direktor und Lehrkörper). 

(6) An Akademien mit weniger als 200 Studierenden kann die Akademievertretung beschließen. uass 

eine Akademievertretung direkt von allen Studierenden an der Akademie zu wählen ist. In uiescl11 Fall 

besteht die Akademievertretung aus 5 Vertreterinnen oder Vertretern. 

(7) Die Funklionsperiodc der Studiengangsvertretung und der Akademievertretung beginnt mit dem auf 

die Wahl folgenden Tag und endet mit Beginn der nächsten Funktionsperiode. " 

12. § 20c lautet: 

,,§ 20c. (1) An den Fachhochschul-Studiengängen sind einzurichten: 

L eine Fachhochschul-Studiengangsvertretung für jeden Fachhochschul-Studicngang. 

2. ein Fachhochschulausschuss. 

( 2) Die Fachhochschul-Studiengangsvertretung besteht aus 5 Vertreterinnen oder Vertretern. Der 

Fachhochschul-Studiengangsvcrtretung obliegt die Vertretung der Interessen der Studierenden an dem 

jeweiligen Fachhochschul-Studiengang insbesondere gegenüber der Studiengangsleiterin oder dem 

Studiengangsleiter. 

(3) Die Wahl der Mitglieder der Fachhochschul-Studiengangsvertretung ist jedes Jahr innerhalb des 

ersten Monats des Studienjahres von der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter des jeweiligen 

Fachhochschul-Studienganges in geheimer Abstimmung durchzuführen. Die Vertrcterinnen und Vertreter 

sind als Personen zu wählen. Das Wahlergebnis ist der oder dem Vorsitzenden der Österreichischen 

Hochschülerschaft umgehend bckanntzugeben. 

(4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden des jeweiligen Fachhochschul­

Studienganges. 

(5) Die Fachhochschul-Studiengangsvertretung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der Fachhochschul-Studiengangsvcrtrctung) und eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 
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(6) Dem Fachhochschulausschuss gehören die Vorsitzenden der Fachhm.:hschul-

Studiengangsvertretungen des selben Fachhochschul-Studicngangserhalters und ihre Stellvertrcterinncn und 

Stellvertreter an. Der Fachhochschulausschuss wählt in der ersten Sitzung jedes Studienjahrcs eine oder 

einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Dem Fachhochsehulausschuss obliegt 

die Vertretung der Interessen aller Studierenden bei demselben Fachhochsehul-Studicngangserhalter 

gegenüber dem Erhalter. 

(7) Die Funkti onsperiode der Fachhochschul-Studiengangsvertrctung und des 

Fachhochschulausschusses beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Tag und endet mit Beginn der nächsten 

Funktionsperiode. " 

13. § 21 Abs. 1 Z 7 und Z 8 lauten; 

,,7. die Mitglieder der Akademievertretungen, 

8. die Mitglieder der Fachhochschul-Studiengangsvcrtretungcn," 

14. Dem § 21 Abs. 1 wird folgende Z 9 angefügt: 

,,9. die von den Akademievertretungen und Fachhochschul-Studiengangsvertretungen entsandten 

Vertreterinnen und Vertreter in staatliche Behörden, Kollegialorgane der Bildungseinrichtungen sowie 

deren Kommissionen und Unterkommissionen und in internationale Studierendenorganisationen." 

15. Dem § 24 Abs. 5 werden folgende Sätze angefügt: 

"Gleichzeitig mit dem Antrag auf Neuwahl, der von einem Drittel der für das entsprechende Organ 

wahlberechtigten Mandatarinnen und Mandatare untcrschrieben sein muß. ist der Name der Kanditlatin oder 

des Kandi daten rur jedc neu zu besetzende Funktion (Vorsitzende bzw. Vorsitzender oder Stellvertrcterin 

bzw. Stellvertreter), über die oder den abgestimmt werden soll, bekanntzugeben. Abstimmungen sind nur 

über die so namhaft gemachten Kandidatinnen und Kandidaten zulässig." 

16. Dem § 25 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Die Vorsitzenden der Fachhochschulausschüsse führen die Bezeichnung Vorsitzende oder 

Vorsitzender des Fachhochschulausschusses mit einem den Erhalter der betreffenden Fa<.:hhochschul­

Studiengänge kennzeichnenden Zusatz." 

17. § 29 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Die Österreiehische Hochschülerschaft ist verpflichtet, von jedem ihrer Mitglieder einen 

Studierendenbeitrag einzuheben. Der Studierendenbeitrag beträgt pro Semester 13.10 €. 

(3) Der Studierendenbeitrag erhöht sich je Studienjahr um die gültige Steigerungsratc des 
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Verbmucherpreisindex 1996. Als gültige Steigerungsrate ist jener verlautbarte Wert von Hundert zu 

betrachten, um den sieh der Wert des Verbraucherpreisindex 1996 für Juni des vorangegangenen 

Kalenderjahres verändert hat. Der sich damus ergebende Betrag ist auf ganze 0.5 € aufzurunden. Den 

Ausgangswert bildet der Wert des Verbraueherpreisindex 1996 für Juni 1999. Die oder der Vorsitzende der 

Bundesvertretung hat die Höhe des Studierendenbeitrages für das folgende Studienjahr bis längstens 1. Mai 

jedes Jahres in geeigneter Form bekanntzugeben." 

18. § 30 Abs. 8 bis 10 lauten: 

n(8) Die Österreich ische Hochschülerschaft hat für die Akademievertretungen 80 vH der 

Studierendenbeiträge der Studierenden an den Akademien abzüglich allfälliger Sonderbeiträge zur 

Verfügung zu stellen. Die Verteilung auf die Akademievertretungen hat nach Maßgabe der Zahl der 

Studierenden zu erfolgen, wobei Akademievertretungen mit einer Studierendenzahl von 

1. bis zu 100 einen Grundbetrag in der Höhe von 2 180 €, 

2. bis zu 200 einen Grundbetrag in der Höhe von 3 634 €. 

3. bis zu 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 5 450 € und 

4. über 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 7 267 € 

erhalten. 

(9) Die Österreichische Hochschülerschaft hat für die Fachhochschul-Studiengangsvertrctungen SO vH 

der Studierendenbeiträge der Studierenden an den Fachhochschul-Studiengängen zur Verfügung zu stellen. 

Die Verteilung auf die Fachhochschul-Studiengangsvertretungcn hat nach Maßgabe der Zahl der 

Studierenden zu erfolgen, wobei Fachhochschul-Stud iengangsvertretungen mit einer Studierendenzahl von 

1. bis zu 100 einen Grundbetrag in der Höhe von 2 180 €, 

2. bis zu 150 einen Grundbetrag in der Höhe von 2 907 €. 

3. bis zu 200 einen Grundbetrag in der Höhe von 3 634 € und 

4. über 200 einen Grundbetrag in der Höhe von 4 360 € 

erhalten. 

(1O) Die Bundesvertretung hat mindestens 90 vH der den Universitätsvertrctungcn. den 

Akademievertretungen und den Fachhochschul-Studiengangsvertretungen zustehenden Betrüge im 

Wintersemester bis spätestens 30. November und im Sommersemester bis spätestens 30. April anzuweisen . 

Den restlichen Betrag auf Grund der tatsächlichen Zahlen der Studierenden hat die Bundesvertretung den 

Universitätsvertretungen, den Akademievertretungen und den Fachhochschul-Studicngangsvcrtrclungcn bis 

zum 30. Juni jedes Jahres anzuweisen." 
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19. In § 31 Abs. 4 zweiter Satz wird dem Wort "Jahresvoranschlag" die Wortfolge "und Jahresans<.:hluss" 

angefügt. 

20. § 32 Abs. 5 laulet: 

.(5) Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen ist für den Bereich der Österreichischen 

Hochschülerschaft und den Bereich jeder Hochschülerschaft in gesonderten Verzeichnissen festzuhalten. 

wobei Güter des Anlagevermögens erst ab einem Anschaffungswert von üher 363 € in ein 

Anlagenverzeichnis aufzunehmen sind." 

21. § 33 Abs. 2 bis 7 lauten: 

.(2) Der Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben von 

über 5 087 € verbunden sind, erfordert einen Beschluss des fachlich zuständigen Ausschusses dcr 

jeweiligen Universitätsvertretung. lsl kein fachlich zuständiger Ausschuss eingerichtet. ist ein Beschluss der 

jeweiligen Universitätsvertretung erforderlich. Ab cinem Betrag von 10 174 € ist jedenfalls ein Beschluss 

der jeweiligen Universitätsvertretung erforderlich. Für die Bundesvertretung und jene 

Universitätsvertretungen, in denen mindestens 15 Mandatarinnen und Mandatare zu wählen sind. gilt eine 

für die erforderliche Beschlussfassung im Ausschuss maßgebliche Betragsgrenze von 7 267 € und eine für 

die Beschlussfassung der Bundesvertretung bzw. der jeweiligen Universitätsvcrtrctung maßgebliche 

Betragsgrenze von 14535 €. 

( 3) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft E innahmen Olkr Ausgaben bis 

zu einem Betrag von höchstens 727 € verbunden sind, kann die oder der Vorsitzende der Östcrrciehis<.:hcn 

Hochschülerschaft oder einer Hochschülerschaft die Wirtschaftsreferentin oder den Wirtschaftsrcfcrcnten 

gemeinsam mit der sachlich zuständigen Referentin oder dem sachlich zuständigen Referenten ermächtigen. 

(4) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis 

zu einem Betrag von höchstens 1 453 € verbunden sind, ist die Wirtschaftsrefercntin oder der 

Wirtschaftsreferent gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Fakultätsvertretung ermächtigt. 

(5) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis 

zu einem Betrag von höchstens 727 € verbunden sind, ist die Wirtschaftsreferentin oder der 

Wirtschaftsreferent gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der zuständigen Studienrichtungsvcrtrctung 

ermächtigt. 

(6) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften für eine Akademievertretung. mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 5 087 € verbunden sind. ist die 

Stellvertreterin oder der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Akademieverlrctung als Kass ier i n oder 
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Kassier gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Akademievertretung ermächtigt. Der Abschluss von 

Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben von über 5 087 € verbunden 

sind. erfordert einen Beschluss des fachlich zuständigen Ausschusses der Bundesvertretung. Ist kein fachlich 

zuständiger Ausschuss eingerichtet, ist ein Beschluss der Bundesverlretung erforderlich. Ab einem Betrag 

von 10 174 € ist jedenfalls ein Beschluss der Bundesvertretung erforderlich. 

(7) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften für eine Fachhochschul-Studiengangsvertretung. mit denen 

je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 5 087 € verhunden sind. 

ist die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Fachhochschul­

Studiengangsvertretung als Kassierin oder Kassier gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden einer 

FachhochschuI-Studiengangsvertretung ermächtigt. Der Abschluss von Rechtsgeschäften. mit denen je 

Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben von über 5087 € verbunden sind. erfordert einen Beschluss des 

fachlich zuständigen Ausschusses der Bundesvertretung. Ist kein fachlich zuständiger Ausschuss 

eingerichtet, ist ein Beschluss der Bundesverlre/ung erforderlich. Ab einem Be/rag von 10 174 € ist 

jedenfalls ein Beschluss der Bundesvertretung erforderlich." 

22. § 34 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

.,Die Wahltage hat die Bundesministerin oder der Bundesminister nach Anhörung der Österreichischen 

Hochschülerschaft, der Akademievertretungen, der Fachhochschulausschüsse und der Hochschülcrschaften 

an den Universitäten durch Verordnung festzulegen." 

23. In § 39 Abs. 6 entfällt der zweite Satz. 

24. Der § 48 erhält die Absalzbezeichnung ,,(1)". Dem § 48 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 und Ahs. 3 

angefügt: 

,,(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die näheren Pflichten der Erhalter von 

sonstigen Bildungseinriehtungen (§ 1 Abs. 1 Z 3 bis 9) zur Mitwirkung an der Durchführung der Wahl 

durch Verordnung festzulegen. 

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat hinsichtlich der gemeinsamen Durchführung der 

Wahlen an Bildungseinrichtungen gcmäß § 1 Abs. 1 Z 3 bis 9 durch Verordnung festzulegen. wo und von 

welchen Unterkommissionen der Wahlkommission der Österreichischen Hochschülcrschaft diese 

durchzuführen sind, wenn eine gemeinsame Durchführung auf Grund der geringen Anzahl der Studierenden 

oder der räumlichen Nähe mehrerer Bildungseinrichtungen zweckmäßig ist. Die Festlegung eines einzigen 

Wahltages (§ 34 Abs. 2) ist zulässig." 

25. In § 52 Abs. 3 Z 1 ist das Wort "zwei" durch das Wort "vier" zu ersetzen. 
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26. In § 52 Abs. 3 entfallt Z 2a. 

27. § 52 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. zwei von der Bundesvertretung der Studierenden zu entsendenden Vertreterinnen oder Vertretern.". 

28. Dem § 52 Abs. 3 wird folgende Z 4 angefügt: 

,A. einer oder einem von der Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen zu entsendenden 

Vertreterin oder Vertreter." 

29. § 56 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die § 1 Abs. 1 Z 8, § 4 a Abs. 3 ,  § 7 Abs. 1 Z 5, § 20d, § 23 Abs. 2 Z 2. § 2 5  Ans. 6. § 29 Ahs. 4 

letzter Satz, in § 35 Abs. 3 die Wortfolge "eine Fachhochschul-Studicngang" und in § 4Sa die Wortfolge 

"und Fachhochschul-Studiengängen" in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 95/1999 treten mit 

1. September 2000 in Kraft." 

30. Dem § 56 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Der Titel, § 4 Abs. 1, § 4a Abs. 5 bis 7, § 7a Abs. 3 und 4, § 8 Abs. 2. § 10 Abs. 6. § 15 Abs. 2. 

§ 17 Abs. 2, § 20a, § 20c, § 2 1  Abs. 1, § 24 Abs. 5, § 25 Abs. 7, § 29  Abs. 2 und 3. § 30 Ans. 8 his 10. § 31 

Abs. 4, § 32 Abs. 5, § 33 Abs. 2 bis 7, § 34 Abs. 2, § 39 Abs. 6, § 48, § 52 Abs. 3, § 56 Ans. 5 und 6. § 58 

Abs. 5 und § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr .... /2000 treten mit 1. September 2000 in 

Kraft" 

3 1. § 58 Abs. 5 werden folgende Sätze angefügt: 

"Hat die Bundesvertretung bis dahin keine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, so ist die Buntlcsminislerin 

oder der Bundesminister berechtigt, im Wege der Ersatzvornahme eine Satzung für die Bundesvertretung 

zu verordnen. Diese Satzung gilt bis zur Vorlage einer Satzung durch die neu konstituierte 

Bundesvertretung." 

32. § 59 lautet: 

.,§ 59. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1. hinsichtlich des § 52 Abs. 3 Z 2 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung. 

Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 

Finanzen, 

2. im übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

betraut." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Keine effektive Vertretung der Interessen der Studierenden an Fachhochschul-Studiengängcn. 

Struktureller und organisatorischer Änderungsbedarf für die Vertretung von Studierenden an 

Akademien. 

Problembereiche im Rahmen des Rechtsinstitutes "konstruktives Misstrauensvotum". 

Keine Finanzhoheit für Akademic- und Fachhochschul-Studiengangsvertretungcn. 

Ziele: 

Einbeziehung der Studierenden an Fachhochschul-Studiengängen in den Vertretungsverhund der 

Österreichischen Hochschülerschaft und Schaffung entsprechender Strukturen. 

Strukturelle und organisatorische Änderungen der Vertretung für Studierende an Akademien. 

Stärkere Formalisierung des Rechtsinstituts "konstruktives Misstrauensvotum". 

Einräumung eingeschränkter Finanzhoheit für Akademievertretungen und Fachhodschul­

Studiengangsvertretungen. 

Umrechnung der Schilling-Beträge in Euro. 

Alternativen: 

Keine, insbesondere für die Umrechnung in Euro. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Kosten: 

Dem Bund erwachsen durch die vorgeschlagenen Änderungen keine Kosten. 

EU-Konformität: 

bleibt unberührt. 

Besonderheiten des Normerzeuguogsverfahrens: 

Keine. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das derzeit· geltende Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden an den Universitäten 

(Hochschülerschaftsgesetz 1998 - HSG 1998) ist am 1. Februar 1999 in Kraft getreten. Dieses ersetzte das 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1973 über die Österreichische Hochschülerschaft (Hochschülerschaftsgesetz 

1973). 

Die Neuerlassung war insbesondere deshalb erforderlich, weil sowohl die Universitäten als auch die 

nunmehrigen Universitäten der Künste in organisationsrechtlicher Hinsicht neu strukturiert wurden. 

Überdies wurde durch das Bundesgesetz über die Studien an den Universitäten (Universitäts-Studiengesetz­

UniStG). welches am 1. August 1997 in Kraft getreten ist, das Studiensyslem in Österreich neu geordnet. 

Die Stamm fassung des Bundesgesetzes über die Vertretung der Studierenden an den Universitäten 

(Hochschülerschaftsgesetz 1998 - HSG 1998) regelte lediglich die Organisation der Vertretung der 

Studierenden an den Universitäten und an den Universitäten der Künste. Durch die Beschlussfassung über 

das Bundesgesetz über die Studien an Akademien (Akademien-Studiengesetz 1999 - AStG) üher das 

Bundesgesetz über die Akkreditierung von Universitäten war es erforderlich. das HochschülerSt:haftsgesctz 

1998 bereits nach kurzer Zeit zu novellieren. Im Zuge dieser ersten Novellierung. welche mit 1. Juli 1999 

in Kraft getreten ist, wurde der Vertretungsbereich der Studierenden zusätzlich für folgende 

Bildungseinrichtungen erweitert: Universilätszentrum für Weiterbildung mit der Bezeichnung Donau­

Universität Krems, Pädagogische Akademien, Religionspädagogische Akademien, Berufspädagogische 

Akademien, Land- und forstwirtschaftliche berufspädagogische Akademien und akkreditierte Universitäten 

(Privatuniversitäten). Das bedeutet, dass die Studierenden an diesen Bildungseinrichtungen seit I. juli 1999 

Mitglieder der Österreichischen Hochschülerschaft sind. 

Die Bestimmungen über die Vertretung der Studierenden an den Fachhochschul-Studicngängen waren in 

dieser Novelle bereits berücksichtigt worden. Die Bestimmungen wurden jedoch nicht in Kraft gesetzl. um 

der Beendigung des begonenen Diskussionsprozesses nicht vorzugreifen. 

Die bereits seinerzeit begonnenen Gespräche zwischen Vertretern der Österreichischen Hochschülcrschaft 

und Vertretern der Fachhochschul-Studierenden sind mittlerweile zu einem Abschluss gehracht worden. 

sodass dem Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Lukesch und Dr.Dr. Niederwieser zur 

Regierungsvorlage 1470 der Beilagen, XX. Gesetzgebungsperiode, wonach der Bundesminister für 

Wissenschaft und Verkehr ersucht wird, bis 30. September 2000 ein Konzept für eine effektive 

Interessensvertretung der Studierenden an Fachhochschul-Studiengängen vorzulegen, nunmehr entsprochen 

werden kann. 
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Die zwischen den Vertretern der Österreich ischen Hochschülersehaft und den Vertretern der FachhOl.:hschul­

Studiengänge geführten Gespräche orientierten sich sowohl am Ziel des Aufbaues einer effizienten 

Vertretung der Studierenden an Fachhochschul-Studiengängen als auch an den bisherigen Erfahrungen im 

Bereich der Akademievertretungen. Insbesondere die Erfahrungen. welche im Bereich der 

Akademievertretungen gewonnen wurden, waren ausschlaggebend für die Gestaltung der künftigen 

Vertretung der Fachhochschul-Studierenden im Rahmen der Österreichischen Hochschülcrschaft. 

Zentrales Anliegen der Studierenden an Fachhochschul-Studiengängen ist die Vertretung in Form einer 

jahrgangsunabhängigen Studiengangsstruktur. Der vorliegende Entwurf regelt daher die Wahl zur 

Fachhochschul-Studiengangsvertretung in einem direkten Wahlverfahren aller am entsprechenden 

Fachhochschul-Studiengang Studierender. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter hih.kn die 

F achochschu I-Studiengangsvertret u ng. 

Die Vorsitzenden der bei demselben Fachhochschul-Studiengangserhalter eingerichteten Fachhochschul­

Studiengangsvertretungen und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter bilden den 

Fachhochschulausschuss. Die Vorsitzenden der Fachhochschulausschüsse bilden die Vorsitzcmknkonferenz 

der Fachhochschulausschüsse. Die Vorsitzendenkonferenz der Fachhochschulausschüsse berät die 

Bundesvertretung der Studierenden und koordiniert die Tätigkeit der Fachhochschulausschüssc. 

Den Fachhochschul-Studiengangsvertretungen wird in eingeschränktem Maße Finanzhoheit eingeräumt. In 

einer der Regelung für die Universitätsvertretungen der Studierenden entsprechenden Bestimmung sind die 

oder der Vorsitzende der Fachhochschul-Studicngangsvertretung gemeinsam mit der Stcllvertretcrin oder 

dem Stellvertreter bis zu einem Betrag von 5 087 € ohne Mitwirkung der BundesverIrdung der 

Studierenden verfügungsberechtigt. 

Um das "Vier Augen-Prinzip" wahren zu können, wird daher eine Wahl von Stellvertreterinnen oder 

Stellvertretern, die auch die Funktion der Kassierin bzw. des Kassiers ausüben. eingeführt. 

Da die Fachhochschul-Studiengangsvertretungen - im Gegensatz zu den Universitätsvertrclungen der 

Studierenden - keine Rechtspersönlichkeit besitzen, bleiben die hoheitlich verwalteten Budgets der 

Fachhochschul-Studiengangsvertretungen Bestandteil des Budgets der Bundesvertretung der Studierenden. 

Die Fachhochschul-Studiengangsvertretungen werden verpflichtet, jährlich bis spätestens 30. Juni der 

Wirtschaftsreferentin oder dem Wirtschaftsreferenten der Bundesvertretung der Studierenden eine 

Abrechnung vorzulegen. 

In gleicher Weise wird den Akademievertretungen Finanzhoheit eingeräumt. Die Praxis auf Grund der 

derzeitigen Rechtslage, nämlich dass die Wirtschaftsreferentin oder der Wirlschaftsrcfcrcnt der 

Bundesvertretung der Studierenden gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Akademievertretung 
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zeichnungsberechligt ist, hat sich als technisch und organisatorisch schwierig durchführbar herausgestellt. 

Durch die Einräumung einer Finanzhoheit - in der selben Höhe wie für Fnchhochsclllll­

Studiengangsvertretungen - soll die finanzielle Abwicklung wesentlich vereinfacht werden. 

Auf Wunsch der im Herbst 1 999 erstmals gewählten Vertreter der Akademiestudierenden soll dic Regelung 

der Studierendenvertretungen an den Akademien gleich wie an den Fachhochschul-Studiengängen gelinderl 

werden. Es sollen somit nicht mehr für jeden Jahrgang eines Studiengangs Jahrgangssprecherinnen und 

Jahrgangssprecher gewählt werden. Vielmehr sind, abhängig von der Größe des Studienganges. drei his fünf 

Vertreterinnen oder Vertreter für jeden Studiengang zu wählen. Alle gewählten Studiengangsverlrclerinnen 

und Studiengangsvertreter bilden die Akademievertretung, die wiederum eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählt Die Vorsitzenden der 

Akademievertretung bilden die Vorsitzendenkonferenz der Akademievertretungen. 

Das Instrument des"konstruktiven Misstrauensvotums" soll, den Erfahrungen der letzten Zeit entsprechend. 

insofern geändert werden, als ein Antrag auf Neuwahl nur dann eingebracht werdcn kann. wenn er von 

einem Drittel der für das entsprechende Organ wahlberechtigen Mandatarinnen und Mandatare 

unterschrieben ist. Bisher konnte ein entsprechender Antrag auch nur von einer einzigen Mandatarin oder 

einem einzigen Mandatar eingebracht werden. Gleichzeitig wird vorgeschlagen. dass der Name der 

Kandidatin oder des Kandidaten für d ie neu zu besetzende Funktion bereits mit dem Antrag bekannlgegebcn 

werden muß. 

Ebenso wird vorgeschlagen, dass von den Universitätsvertretungen der Studierenden der Bundesvcrtrctung 

der Studierenden lediglich Aufgaben betreffend die Vertretung der Interessen und Förderung ihrer 

Mitglieder, soweit sie über den Wirkungsbereich einer Hochschülerschaft hinausgehen. übertragen werden 

können. Die bisher auch mögliche Übertragung von anderen Aufgaben der Universitätsvertrctung der 

Studierenden, also beispielsweise die Übertragung der Aufgabe "Entsendung und Ahherufung von 

Studierendenvertreterinnen und Sludierendenvertreter in das oberste Kollegialorgan einer Universitär'. ist 

damit in Zukunft nicht mehr möglich . 

Die weiteren Änderungen betreffen im wesentlichen Anpassungen und Klarstellungen . 

Die vorgeschlagenen Änderungen haben keine finanzielle Auswirkungen für den Bund. Die 

Hochschülerschaften an den Universitäten und die Östcrreichische Hochschülerschaft sind Körperschaften 

öffentlichen Rechts, welche die erforderlichen Ressourcen durch die Einhebung des Stuuierendenbeilrages 

aufbringen . 

Die Inhalte des vorliegenden Entwurfes wurden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesvertretung der 
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Studierenden und Vertreterinnen und Vertretern der Fachhochschul-Sludiengänge angestimmt und 

entsprechen den Erfordernissen einer effizienten Vertretung der Interessen der Studierenden . Alternativen 

wurden bereits im Vorfeld erwogen und sind nicht mehr gesondert darzustellen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen regeln die innere Organisation von Selbstverwaltungseinrichtungen und 

bleiben für den Wirtschaftsslandort Österreich ohne Bedeutung. 

Die Inhalte des vorliegenden Entwurfes liegen außerhalb des Wirkungsbereiches von EU-Richtlinien. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für den Entwurf bildet Artikel 14 B-VG. 

Besonderer Teil: 

Zu Z 1: 

Die Änderung des Titels des Entwurfes der vorliegenden Novelle des Bundesgesetzes ist erforderlich. da 

sich nunmehr dieses Bundesgesetz nicht mehr ausschließlich auf Studierende an Universitäten und 

Universitäten der Künste, sondern auch an Studierende an sonstigen Bildungseinr ichtungen richtet. 

Zu Z 2 (§ 4 Abs. 1): 

Es handelt sich um eine Klarsteilung, dass es sich bei den Studiengangsleiterinnen oder Studiengangslcitern 

um die Leiterinnen oder Leiter des Lehrkörpers des jeweiligen Fachhochschul-Studiengangcs im Sinne des 

§ 12  Abs. 4 Z 2 des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG). BGBI. Nr.340/1993. handelt. 

Zu Z 3 (§ 4a Abs. 5 und 7): 

Diese Bestimmung legt fest, dass auch die Erhalter der Donau-Universität Krems. der Pädagogischen 

Akademien, der Religionspädagogischen Akademien , der Berufspädagogischen Akademien. der Land- und 

forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Akademien, der Fachhochschul-Studicngänge und der 

Privatuniversitäten verpflichtet sind, der Bundesministerin oder dem Bundesminister jene Daten zu 

übermitteln, welche auch seitens der Universitäten und der Universitäten der Künste zu ühermitteln si nd . 

Diese Daten sind erforderlich, um sicherzustellen, dass eine Studierende oder ein Stud ierender. die oder der 

an mehreren B ildungseinrichtungen Studien betreibt, zur Wahl der Bundesvertrelung der Studicrcllcn auch 

tatsächlich nur einmal wahlberechtigt ist. 

Um dies zu geWährleisten, ist in der Folge eine Novellierung der Hochschülerschaftswahlordnung. BGB!. 
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Il Nr . 60/1999, erforderlich. Die Mitwirkung der (teilweise auch privaten) Erhalter von außeruniversitären 

postse kundären Bildungseinrichtu ngen ist somit unabdingbar. 

Die Schi l ling-Beträge wurden umgerechnet und in ganzzah lige Euro-Beträge gerundet. 

Zu Z 5 (§ 7a Abs. 3): 

Es wird auf die Ausführungen zu Z 12 verwiesen. 

Zu Z 6 (§ 7a Abs. 4): 

Es handelt sich um die KlarsteIlung, dass die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung der Studierenden. 

welche oder we lcher den Vorsitz in den Vorsitzenden konferenzen führt , auch für die Durchführung der 

Beschlüsse der Vorsitzende nkon ferenzen zu sorgen hat. 

Zu Z 7 (§ 8 Abs. 2): 

Mit der Novelle des Hochschülerschaftsgesetzes, BGBI. I Nr. 95/1999, wurde die Möglichkeit geschaffen. 

seitens einzelner Hochschülerschaften Aufgaben an die Bundcsvertretung der Studierenden einvernehmlich 

zu übertragen. Im wesent lichen war daran gedacht, dass beispielsweise die Hochschülcrschath:n eines 

Universitätsstandortes die Bundesvertretung der Studierenden ersuchen könnten, mit den Verkehrsbetrieben 

dieses Universitätsstandortes eine entsprechende Vereinbarung zu treffen, um auf diese Weise sämllichen 

Studierenden dieses Universitätsstandortes verbilligte Fahrmöglichkeiten zu eröffnen (Semeslertickct). Da 

die Übertragung der Aufgaben der Universilätsvertretung der Studierenden im Sinne des * 14 nicht 

eingeschränkt war, ist es vereinzelt zu Missbräuchen gekommen. So hat hcispiclswicse einc 

Universitätsvertretung auch die Entsendungskompetenz von Studierendenvertreterinnen und 

Studierendenvertretern in das oberste Kollegialorgan dieser Universität aus der Bundesvertrctung der 

Studierenden übertragen und diese hat diese Aufgabe auch tatsächlich angenommcn. Um derartige 

Missbräuche in Hinkunft auszuschließen, wird vorgeschlagen, die Übertragungsmöglichkeit auf die 

"Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder für den Bereich der jeweiligen Universität sowie deren 

Förderung, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich anderer Organe der Hochschülerschaft fallen" (§ 14 Z ) 

HSG 1998) einzuschränken. 

Zu Z 8 (§ 10 Abs. 6): 

Die Schilling-Beträge wurden umgerechnet und in ganzzahlige Euro -Betr äge gerundet. 
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Zu Z 9 und 10 (§ 15 Abs. 2und § 17 Abs. 2): 

Es handelt sich um eine KlarsteIlung und Vereinfachung der bisher geltenden Regelungen. 

Zu Z 11 (§ 20a): 

Wie schon im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wurde. entspricht die vorgeschlagene 

Änderung dem Wunsch der (in diesem Studienjahr erstmals eingerichteten) Studicrcndenvcrtrclungen an 

den "Akademien", Durch die vorgeschlagene Änderung soll das System der Studiercndenvcrtrctung an 

"Akademien« vom schulähnlichen System der Klassen- und Jahrgangssprecherinnen bzw. -sprecher in das 

System der Studienrichtungsvertretung übergeführt bzw. zumindest angenähert werden. 

Die Wahl von Stellvertreterinnen oder Stellvertretern ist durch die vorgeschlagene Änderung der Z 21 (§ 33 

Abs. 6) erforderlich. Es wird vorgeschlagen. dass die Studierendenvertretungen an den .. Akademien" 

eingeschränkte Finanzhoheit erhalten, weshalb zur Wahrung des "Vier-Augcn-Prinzips" e ine weitere 

Vertreterin oder cin weiterer Vertreter für die gesamte Akademie - somit eine Stellvertreterin oder ein 

Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Akademievertretung - erforderlich ist. 

Zu Z 12 (§ 20c): 

Wie schon im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wurde. entspricht die vorgeschlagene 

Änderung dem Wunsch von Studierenden an Fachhochschul-Studiengängcn. Die Wahl von 

Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprechern soll - analog dem System der Klasscn- und 

Jahrgangssprecherinnen bzw. - sprecher an Akademien - durch das System der Studienrichtungsvcrlretung 

ersetzt werden. 

Die Wahl von Stellvertreterinnen oder Stellvertretern ist durch die vorgeschlagene Änderung der Z 21 (§ 33 

Abs. 7) erforderlich. Es wird vorgeschlagen, dass die Studierendenvertretungcn an den Fachhm:hschul­

Studiengängen eingeschränkte Finanzhoheit erhalten, weshalb zur Wahrung des Vier-Augcn-Prinzips eoen 

eine weitere Vertreterin oder ein weiterer Vertreter für die gesamte Fachhochschul-Studicngangsvcrtrctung -

somit eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Fachhochschul­

Studiengangsverlretung - erforderlich ist. 

Zu Z 13 (§ 21 Abs. 1 Z 7 und 8): 

Durch die vorgeschlagene Änderung der Z 11 (§ 20a) und Z 12 (§ 2Oc) ist eine entsprechende Anpassung. 

welche Personen nunmehr Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sind. erforderlich. 
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Zu Z 14 (§ 21 Abs. 1 Z 9): 

Es handelt sich um eine Erweiterung des Personenkreises der Studierendenvertrclerinnen und 

Studierendenvertreler, wie dies derzeit  auch für die Österreich ische Hochschülcrschaft und die 

Hochschülerschaften an den Universitäten vorgesehen ist (vgl. § 21 Abs. 1 Z 2 HSG 199R). 

Zu Z 15 (§ 24 Abs. 5): 

Das konstruktive Misstrauensvotum wurde durch die Novelle des Hochschülerschaftsgeselzes 199R. BGBI. 

I Nr. 9511995, eingeführt. Es ist somit seit dem 1. Juli 1999 in Kraft. Die Erfahrungen haben gezeigt. dass 

die Anwendung dieses zwar äußerst demokratischen Mittels zahlenmäßig ausufert. Ocr gewünschte Erfolg. 

nämlich die Abwahl der oder des Vorsitzenden durch die entsprechende Neuwahl wurde bislang noch nie 

erreicht. Um die teilweise willkürliche Inanspruchnahme dieses Rechtes hintanzuhalten. wird 

vorgeschlagen, dass ein derartiger Antrag auf Abwahl durch Neuwahl nur dann gestellt werden kann. wenn 

ein Drittel der für das entsprechende Organ wahlberechtigten Mandatarinnen und Mandatare diescn Antrag 

einbringt. Da ein derartiger Antrag ohnehin nur dann erfolgreich ist, wenn die abso lute Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erreicht wird, stellt die Beschränkung des Einbringens keine hesondere 

Erschwernis des Zugangs zu diesem demokratischen Instrument dar. wohl aber wird dadurch dessen 

willkürliche Verwendung erschwert. Der Vorschlag. dass der Name der zu wählenden Kandidatinnen und 

Kandidaten, über die oder den abgestimmt werden soll, bereits im Antrag bekanntzugeben ist. stellt zwar ein 

weiteres Erfordernis bei der Einbringung dar, ist aber Garant dafür, dass derartige Anträge nicht unüherlcgt 

und willkürlich eingebracht werden. 

Zu Z 16 (§ 2S Abs. 7): 

Diese Bestimmung regelt die Bezeichnung der Vorsitzenden der Fachhochschulausschüssc. 

Zu Z 17 (§ 29 Abs. 2 und 3): 

Die SchilJing-Beträge wurden umgerechnetund in ganzzahlige Euro-Beträge gerundet. 

Zu Z 18 (§ 30 Abs. 8 bis 10): 

Die Schilling-Beträge wurden umgerechnet und in ganzzahlige Euro-Beträge gerundet. 

Diese Bestimmung des Abs. 10 regelt den Zeitpunkt der Anweisung der den Akadcmicvertrctungcn und den 

Fachhochschul-Studiengangsvertretungen zustehenden Beträge. Es wird vorgeschlagen. dass die 

Bundesvertretung den Universitätsvertretungen, den Akademievertretungen und den Fachhochschul-
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Studiengangsvertretungen bis längstens 30. Juni sämtliche Beträge - somit auch die Restbeträge auf Grund 

der tatsächlichen Zahlen der jeweiligen Studierenden - anzuweisen hat. 

Zu Z 19 (§ 31 Abs. 4): 

Diese Bestimmung regelt den Zeitraum. in welchem nicht nur der Jahresvoranschlag sondern am:h der 

Jahresabschluss zur öffentlichen Einsicht aufzuliegen hat. 

Zu Z 20 (§ 32 Abs. 2 und 7): 

Die Schilling-Beträge wurden umgerechnet und in ganzzahlige Euro-Beträge gerundet. 

Die derzeitige Regelung, dass die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent der Bundcsvcrtretung 

der Studierenden gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Akademievertretung Rcchtsgesch�ifte. mit 

denen Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 727 € abschließen kann. haI sich in 

der Praxis als äußerst umständlich und ineffizient erwiesen. Es wird daher vorgeschlagen. den 

Akademievertretungen und den Fachhochschul-Studiengangsvertretungen das Recht einzuriiumen. 

Rechtsgeschäfte, mit denen Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens:; 087 € 

verbunden sind, autonom abzuschließen. Dieser Rahmen entspricht dem der Univcrsitätsvertrclungcn. Die 

Stellvertreterin oder der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Akademievertretung bzw. der oder des 

Vorsitzenden der Fachhochschul-Studiengangsvertretung hat als Kassierin oder als Kassier zu fungieren. 

damit das buchhalterisch notwendige Erfordernis des "Vier-Augen-Prinzips" gewahrt bleibt. 

Bei all diesen Rechtsgeschäften wird die Österreichische Hochschülerschaft berechtigt und verptlichtet da 

den Akademievertretungen und der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen keine Rcchlspersönlichkeit 

zuerkannt wurde. 

Zu Z 22 (§ 34 Abs. 2): 

Die allgemeinen Bestimmungen über die Wahltage entsprechen im wesentlichen der derzeitigen Rechtslage. 

Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat vor der Festlegung der Wahltage somit auch die 

Akademievertretungen und die Fachhochschulausschüsse anzuhören. 

Zu Z 23 und 24 (§ 39 Abs. 6 und § 48): 

Diese Bestimmung stellt die gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zur Mitwirkung der Erhalter der 

sonstigen Bildungseinrichtungen bei der Durchführung der Hochschülerschaftswahl dar. 

Abs. 3 legt fest, dass die Bundesministerin oder der Bundesminister berechtigt ist. verordnungsmäßig 
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festzulegen, dass die Hochschülerschaftswahl dann gemeinsam von mehreren Bildungseinrichtungen 

durchgeführt werden kann, wenn auf G rund der räumlichen Nähe mehrerer Bildu ngseinrichtungen dies 

zweckmäßig ist. Die Festlegung eines einzigen Wahltages (anstelle von drei Wahltagen) ist für 

Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bis 9 HSG 1998 zulässig, wenn dort nur  wen ige Personen 

studieren. 

Zu Z 25 und 26 (§ 52 Abs. 3 Z 1 und 2a): 

Das Entsendungsrecht in die Kontrollkommission wird an die Novelle des Bundeslllinistcricngese\zes 1 986. 

BGBL I Nr. 16/2000, angepasst. 

Zu Z 21 und 28 (§ 52 Abs. 3 Z 3 und Z 4): 

Um in Hinkunft Unklarheiten bei der Entsendung von Studierenden in die Kontrollkommission zu 

vermeiden, wird vorgeschlagen, dass nunmehr zwei Vertreterinnen oder Vertreter seitens der 

B u ndesvertretung der Studierenden und eine Vertreterin oder ein Vertreter seitens der 

Vorsilzendenkonferenz der Uni vcrsi lätsverlrelungen zu entsenden isl. 

Zu Z 29 (§ 58 Abs. 5): 

Mit dieser Bestimmung soll sichergestellt werden, dass, falls die Bundesvertretu ng der Studierenden bis 

30. Juni 2000 keine Satzung zur Genehmigung vorlegt, die Bundesministerin oder der Bundesmi nister im 

Wege der Ersatzvornahme berechtigt ist, eine Satzung zu verordnen. Um Missbrauch seitens der 

Bundesvertretung der Studierenden dahingehend hintanzuhalten, dass kurz nach Erlassung einer 

Verordnung durch die Bundesministerin oder dem Bundesminister eine eigene Satzung zu r Geneh migung 

vorgelegt wird, wird vorgeschlagen, dass die seitens der Bundesministerin oder dem Bundesminister 

verordnete Satzung bis zur Konstituierung einer neuen Bundesvertretung gilt. 

Zu Z 30 und 31 (§ 56 Abs. 5 und 6): 

In Abs. 5 wird gesondert das Inkrafttreten jener - unveränderten - Bestimmungen angeordnet. die bereits in 

der Novelle, BGBI. I Nr. 95/1999. enthalten waren, deren Inkrafttrcten jedoch einem besonderen 

Bundesgesetz vorbehalten blieb. 

Abs. 6 enthält die Bestimmungen über das Inkrafttreten der Änderungen auf Grund der nunmehr  

vorgeschlagenen Novelle. 
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Zu § 32 (§ 59): 

Die Bestimmung enthält die Vol lzugsklause l ,  die der Novelle des Bundesministeriengesetzes J 9X6. ßGBL 

I Nr. 16/2000, angepasst wurde. 
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Gegenüberstellung 

Geltende Fassung 

Titel :  

Bundesgesetz über d i e  Vertretung der Studierenden un  den Universitäten 

(Hochschü lerschaftsgesetz 1998 - HSG 1998) 

§ 4 Abs. 1 :  

§ 4. ( 1 )  Die Österreich ische Hochschü lerschuft und die in der Bundesvertretung 

der Studierenden vertretenen wahlwerbenden Gruppen sind berechtigt, 

Veranstal tu ngen an al len Universitäten durchzuführen. Solche Veranstaltungen sind 

der Rektorin oder dem Rektor mindestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 

anzuzeigen. Bei Unterlassung der fristgerechten Anzeige geht  das Recht auf 

Durchführung dieser Veranstaltung verloren. Die Rektorin oder der Rektor 

bestimmt, welche Räume für welchen Zeitraum für Veranstaltungen zur Verfügung 

gestel l t  werden. Diese Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich, jedoch kann 

der Zutritt erforderl ichenfal ls auf Angehörige der jewei l igen Universi tät 

eingesch ränkt und mit einer den räumlichen Verhältnissen entsprechenden Zahl 

begrenzt werden .  Die Rektorin oder der Rektor kann eine Veranstal tung i nnerhalb 

von 48 Stunden nach der Anzeige untersagen. wenn ihre Durchführung 

insbesondere im Hinbl ick au f das Fehlen geeigneter Räume nur unter 

Vorgeschlagene Fassung 

Titel: 

Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden (Hochschü lerschaftsgesetz 

1998 HSG 1998) 

§ 4 Abs 1 :  

§ 4. ( 1) Die Österreichische Hochschülerschaft und die i n  der 

Bundesvertretung der Studierenden vertretenen wah lwerbenden Gruppen sind 

berechtigt, Veranstaltungen an allen Universitäten durchzuführen. Solche 

Veranstaltu ngen sind, sofern sie an einer Universität abgehalten werden, der 

Rektorin oder dem Rektor, sofern sie an einer Akademie abgehalten werden, der 

Direktorin oder dem Direktor, sofern sie an einem Fachhochschul-Studiengang 

abgehalten werden, der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter (der 

Leiterin oder dem Leiter des Lehrkörpers des Fachhochschul-Stud ienganges), in  

a l len anderen Fä l len der  Le iterin oder dem Leiter der jewei l igen 

Bildungseinrichtung mindestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 

anzuzeigen .  Be i Unterlassung der fristgerechten Anzeige geht das Recht auf 

Durchführung dieser Veranstaltung verloren. Die Rektorin oder der Rektor 

best im mt. welche Räume für welchen Zeitraum für Veranstal tungen zur Verfügung 
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Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes sichergestel l t  werden könnte. 

§ 4a Abs. 5, 6 und 7: 

(5) Die Österreichische Hochschülerschaft hat den für die Bundesvertretung 

der Studierenden wahlwerbenden Gruppen auf deren Verlangen Abschriften dieses 

Verzeichnisses der Studierenden, über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, 

zur Ve rfügung zu ste l l en .  Der An trag ist von der oder dem 

Zustel lungsbevol lmächt igten der jeweil igen wahlwerbenden Gruppe zu 

unterfertigen, die oder der für die gesetzeskonforme Verwendung der Daten 

. verantwortl ich ist. 

(6) Die entgelt liche oder unentge lt l iche Weitergabe von Daten und 

Datenträgern an Dritte ist eine Verwa ltungsübertretung, die mi t  Geldstrafe von 

3 000 S bis zu 30 000 S. im Fal le der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei heitsstrafe bis 

zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in  die 

Zuständigke i t der Gerichte fal lenden stratbaren Handlung bi ldet oder nach anderen 

Verwaltungsstratbest immungen mit strenge rer Strafe bedroht ist. 

- 2 -

geste l l t  werden. Diese Veranstaltungen sind grundsätzl ich öffentlich, jedoch kann 

der Zutritt erforderlichenfalls auf Angehörige der jeweiligen Universität 

ei ngeschränkt und mit  einer den räum l ichen Verhältn issen entsprechenden Zahl 

begrenzt werden .  Die Rektorin oder der Rektor kann e ine Veranstaltung innerhalb 

von 48 Stunden nach der Anzeige untersagen, wenn ihre Durchführung 

insbesondere im Hinbl ick auf das Fehlen geeigneter Räume nur unter 

Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes sichergestellt werden könnte. 

§ 4a Abs. 5. 6 und 7 :  

(5) Die Erhalter der Bi ldungseinr ichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bis 9 haben 

der Bundesministerin oder dem Bundesminister die entsprechenden Daten innerhalb 

eines Monats ab dem Ende der für die Durchführung der Aufnahmen bzw .  Meldung 

der Fortsetzung der Studien an diesen Bildungse inrichtungen festgelegten Fristen 

(z.B . Inskriptionsfrist oder Zulassungsfrist) zur Verfügung zu stel len. 

(6) Die Österreichische Hochschü lerschaft hat den für die Bundesvertretung 

der Studierenden wahlwerbenden Gruppen auf deren Verlangen Abschri ften dieses 

Verze ichnisses der Studierenden. über Antrag auch auf elektron ischen 

Datentriigern. zur Verfügung zu ste l len. Der Antrag ist von der oder dem 

Zuste l lu ngsbevo l lmächtigten der jewe i l igen wah lwerbende n Gruppe zu 

unterfertigen . die oder der für die gesetzeskonforme Verwendung der Daten 

verantwortlich ist. 
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§ 7a Abs. 3 und 4 :  

(3)  Die Vorsitzenden der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen und d ie  

oder der  Vorsitzende der Bundesvertretung bi lden einen Aussc huß, welcher der 

Beratung der Bundesvertretung und der Koordin ierung der Aufgaben und 

T ät i g k e i t e n  d e r  Fac h hoch sc h u l -S t u d i e n ga n gs v e r t r e t u n g e n  d i e n t  

(Vorsitzendenkonferenz der Fachhochschul -Studiengangsvertretungen). 

(4) Den Vorsitz in  den Vorsitzendenkonferenzen gemäß Abs. 1 bis 3 fü hrt die 

ode r  der Vors i tzende der B undesvert ret u ng ,  die oder der d i e  

Vorsi tzendenkonferenzen m indestens einmal pro Semester e inzuberufen hat. 

§ 8 Abs. 1 :  

(1) Der ßundcsvertretung der Studierenden können von einzelnen 

· 3 · 

(7) Die e ntgel t l iche oder unentgel t l iche Weitergabe von Daten und 

Datenträgern an Dritte ist eine Verwaltungsübertretung, die m it Geldstrafe von 218 

€ bis zu 2 1 80 €, im Falle der Uneinbringl ichkeit mit  Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 

zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer i n  die 

Zuständigkeit der Gericht fallenden strafbaren Handlungen bi ldet oder nach anderen 

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 

§ 7a Abs. 3 und 4 :  

(3)  Die Vorsitzenden der  Fachhochschu lausschüsse (§ 20c Abs. 1 Z 2)  und die 

oder der Vorsitzende der Bundesvertretung bilden einen Ausschuss. welcher der 

Beratung der Bundesvertretung und der Koordin ierung der Aufgaben und 

Tät igke i t en  der  Fachhochsc h u l -S t u d iengangsver t relungen und der 

Fac h h o c h sch u l a u s sc h ü s se d i e n t  ( V o r s i t z e n d e n k o n fe r e n z  d e r  

Fachhochschulausschüsse ) . 

(4) Den Vorsitz in den Vorsitzendenkonferenzen gemiiß Abs. 1 bis 3 füh rt die 

oder der Vorsitzende der Bundesvertre tung,  d i e  oder der d i e  

Vorsitzendenkonferenzen m indestens e inmal pro Semester ei nzuberufen hat. D iese 

oder dieser hat die Beschlüsse der Vorsitzendenkonferenz durchzuführen .  

§ 8 Abs. 2:  

(1) Der Bundesvert n:tung der Studierenden kön nen von einzelnen 
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Universitätsvertretungen Aufgaben im Einvernehmen übertragen werden .  

§ 10 Abs. 6 :  

(6) Die entgel tliche oder unentge lt l iche Weitergabe von Daten und 

Datenträgern an Dritte ist e ine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 3 

000 S bis zu 30 000 S, im Falle der Uneinbringl ichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 

zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bi ldet oder nach anderen 

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht  ist. 

§ 15 Abs. 2: 

(2) Der Fakultätsvertretung gehören an:  

1 .  b is zu 2 000 Wahlberechtigten fünf Mandatarinnen und Mandatare, 

2 .  für je weitere 500 Wahlberechtigte eine zusätzliche Mandatarin oder ein 

zusätzl icher Mandatar, höchstens jedoch insgesamt elf Mandatarinnen und 

Mandatare. Ergibt sich durch die Berechnung eine gerade Zahl von 

Mandatarinnen oder Mandataren. so ist diese um eine weitere Mandatarin oder 

einen weiteren Mandatar zu ergänzen, 

3. die Vorsitzenden der Studienrichtungsvertretungen an der Fakultät mit  

beratender Stimme und Antragsrecht. 

- 4 -

Universitätsvertretungen im Einvernehmen Aufgaben gemäß § 14 Z 1 HSG 1 998 

übertragen werden. 

§ 10 Abs. 6 :  

(6) Die  entgeltliche oder unentgelt liche Weitergabe von  Daten und 

Datenträgern an Dritte ist eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 

€ bis zu 2 180 im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 

zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand ei ner in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bi ldet oder nach anderen 

Verwaltungsstrafbestimmungen mi t  strengerer Strafe bedroht ist. 

§ 15 Abs. 2 :  

(2) Der  Faku ltätsvertretung gehören an: 

1 .  bis zu 2 000 Wahlberechtigten fünf Mandatarinnen und Mandatare, 

2 .  bis zu 3 000 Wahlberechtigten 7, bis zu 4 000 Wahlberechtigten 9 und über 

4 000 Wahlberechtigten 1 1  Mandatarinnen und Mandatare, 

3. die Vorsitzenden der Studienrichtungsvertretungen an der Fakultät mit 

beratender Stimme und Antragsrecht. 
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§ 17 Abs. 2: 

(2) Der Studienrichtungsvertretung gehören an: 

1 .  bis zu 400 Wahlberechtigten drei Mandatarinnen und Mandatare; 

2. für je weitere 300 Wahlberechtigte eine zusätzliche Mandatarin oder e in 

zusätzl icher Mandatar, höchstens jedoch insgesamt fünf  Mandatarinnen und 

Mandatare. Ergibt sich durch die Berechnung eine gerade Zah l  von 

Mandatarinnen oder Mandataren, so is t  diese um eine weitere Mandatarin oder 

einen weiteren Mandatar zu ergänzen. 

§ 20a: 

§ 20a. ( 1) An den Akademien sind einzurichten: 

1 .  für jeden Jahrgang eines Studienganges an einer Akademie ist jährl ich eine 

Jahrgangssprecherin oder ein Jahrgangssprecher zu wählen, 

2. für jede Akadem ie ist eine Akademievertretung e inzurichten . 

(2) Mi tg l ieder einer Akademievertretung sind alle Jah rgangssprecherinnen und 

Jahrgangssprecher der jewei l igen Akademie. Die Akademievertretung wählt aus 

i h rer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder 

Vorsitzender der Akademievertretung). 

- 5 -

§ 17 Abs. 2: 

(2) Der Studienrichtungsvertretung gehören an: 

1 .  b is  zu 400 Wahlberechtigten drei Mandatarinnen und Mandatare: 

2. über 400 Wahlberechtigten 5 Mandatarinnen und Mandatare. 

§ 20a: 

§ 20a. ( 1)  An den Akademien sind einzurichten 

1 .  e ine Studiengangsvertretung für jeden Studiengang, 

2.  e i ne Akadem ievertretu ng. 

(2) Die Studiengangsvertrctung besteht an Studiengängen mit bis zu 400 

Studierenden aus 3 Vertreterinnen oder Vertretern, an Studicngängen mi t  mehr als 

400 S tud i eren den aus 5 Vert rete r i n n en  oder  Ver tre te rn .  Den 

Studic ngangsvertrctungen obl iegt d ie Vertretung der Interessen der Studierenden 

dcs jeweil igen Studienganges. 
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(3) An Akademien mit wen iger als 200 Studierenden kann die 

Akademievertretung besch ließen, daß eine Jahrgangssprecherin oder ein 

Jahrgangssprecher für alle Studiengänge anstelle von Jahrgangssprecherinnen oder 

Jahrgangssprechern für die e inzelnen Studiengänge zu wählen ist. 

(4) Die Wah l  der Jahrgangssprecherin oder des Jahrgangssprechers ist jedes 

Jahr i nnerhalb des ersten Monats des Studienjahres von der Direktori n oder dem 

Direktor der Akademie in geheimer Abstimmung durchzuführen. Das Wahlergebnis 

ist der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerschaft 

umgehend bekanntzugeben. 

(5) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind al le Studierende des jewei l igen 

Studienganges des jeweil igen Jahrganges. 

(6) Die Funktionsperiode der Jahrgangssprecheri nnen und der 

Jahrgangssprecher sowie der Akademievertretung beginnt mit  dem auf die Wahl 

folgenden Tag und endet m i t  Beginn der nächsten Funktionsperiode. 

- 6 • 

(3) Die Wah l  der Studiengangsvertretung ist jedes Jahr innerhalb des ersten 

Monats des Studienjah res von der Direktorin oder dem Direktor der Akademie in 

geheimer Abstimmung durchzuführen. Die Vertreterinnen und Vertreter sind als 

Personen zu wäh len . Das Wahlergebnis ist der oder dem Vorsitzenden der 

Österreich ischen Hochschülerschaft umgehend bekanntzugeben. 

(4) Aktiv und passiv wah lberechtigt sind alle Studierenden des jeweil igen 

Studienganges. 

(5)  Der Akadem ievertretung gehö ren a l l e  M i tg l i eder der 

Studiengangsvertretungen der jewei l igen Akademie an. Die Akademievertretung 

wäh lt aus i h rer Mitte eine Vorsitzende oder e inen Vorsitzenden (Vorsitzende oder 

Vorsitzender der Akademievertretung) und eine Stel lvertreterin oder e inen 

Stellvertreter. Der Akademievertretung obliegt die Vertretung der Interessen der 

Studierenden an der jeweil igen Akademie gegenüber den Organen der Akademie 

(i nsbesondere Direktori n oder Direktor und Lehrkörper). 

(6) An Akadem ien mit weniger als 200 Studierenden kann die 

Akademievertretung beschl ießen. dass eine Akndemievertretung d i rekt von a l len 

Studierenden an der Akademie zu wählt:n ist. In diesem Fal l  besteht die 

Akademievertretung aus 5 Vertreterinnen oder Vertretern. 

45/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
27 von 40

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(7) Der Akademienvertretung obliegt die Vertretung der Interessen der 

Studierenden an der jeweil igen Akademie gegenüber den Organen der Akademie 

(insbesondere Direktor in oder Direktor und Lehrkörper). 

(8) Den Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprechern obliegt die Vertretung 

der Interessen der Studierenden des jeweil igen Studienganges. 

§ 20c: 

§ 20c. ( 1 )  An den Fachhochschul-Studiengängen sind einzurichten: 

1 .  für jeden Jahrgang eines Fachhochschul-Studienganges ist jährlich eine 

Jahrgangssprecherin oder ein Jahrgangssprecher zu wählen, 

2. für j eden Fachhochschu l-Studiengang ist e i ne  Fachhochschul-

Studiengangsvertretung einzurichten. 

(2) Mi tglieder einer Fachhochschu l-Studicngangsvertretung sind al le 

Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprecher des jewei l igen Fachhoehschul­

Studienganges. Die Fachhochschul-Studiengangsvertrctung wähl t  aus i hrer Mitte 

e ine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der 

Fachhochschul-Studiengangsvertretung). 

(3) Die Wah l  der Jahrgangsspreeherin oder des lahrgangssprechers ist jedes 

Jahr in nerhalb des ersten Monats des Studienjahres von der Studiengangsle iterin 

oder dem Studiengangskiter des jeweiligen Fach hochschul-Studicnganges in 

geheimer Abstimmung durchzuführen. Das Wahlergebnis ist der Vorsitzenden oder 

- 7 -

(7) D ie  Funk t ionspe riode der Stud i e ngangsvertretu ng und der 

Akademievertretung beginnt mit dem auf die Wah l  folgenden Tag und endet mit 

Beginn der nächsten Funktionsperiode. 

§ 20c: 

§ 20c. (1) An den Fachhochschul-Studiengängcn sind e inzurichten: 

1 .  eine Fachhochschul-Studiengangsvertretung  für jeden Fachhochschul­

Studiengang, 

2. ein Fachhochschulausschuss. 

(2) Die Fachhochschul-Studiengangsvert retung besteht aus 5 Vertreterin nen 

oder Vertretern. Der Fachhochschu l-Studiengangsvertrctung obliegt die Vertretung 

der Interessen der Studierenden an dem jewei l igen Fachhochschul·Stud iengang 

insbesondere gegenüber der Stud iengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter. 

(3) Die Wah l der Mitglieder der Fachhochschul-Studie ngangsvertretung ist 

jedes Jahr innerhalb des ersten Monats des Studienjah res von der 

Studiengangslci ter in oder dem Studiengangsleiter des jewei l igen Fachhochschul­

Studienganges i n  geheimer Abstimmung durchzuführen . Dk Vertreterinnen und 
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dem Vorsi tzenden der Österreich  ischen Hochschülerschaft u mgehend 

bekanntzugeben. 

(4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind a l le Studierenden des jewei l igen 

Fachhochschul-Studienganges des jeweiligen Jahrgangs. 

(5) Die Funktionsperiode der Jahrgangssprecherin oder des Jahrgangssprechers 

sowie der Fachhochschul-Studiengangsvertretung beginnt mi t  dem auf die Wahl 

folgenden Tag und endet mit Beginn der nächsten Funktionsperiode. 

(6) Der Fachhochschu l -Slud iengangsvertretung obliegt die Vertretung der 

I nteressen der Studierenden an dem jeweil igen Fachhochschul-Studiengang 

insbesondere gegenüber der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter sowie 

dem Träger des Fachhochschu l-Studienganges. 

(7) Den Jahrgangssprecherin nen und Jahrgangssprechern obliegt die Vertretung 

der Interessen der Studierenden des jewei l igen Jahrganges. 

- 8 -

Vertreter sind als Personen zu wäh len. Das Wahlergebnis ist der oder dem 

Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülcrschaft umgehend bekanntzugeben .  

(4) Akti v  und passiv wahlberechtigt s ind a l le  Studierenden des jewei l igen 

Fachhochschul-Studienganges. 

(5) Die Fachhochschul -Studiengangsvertretung wählt aus i h rer Mitte eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der 

Fachhochschu l-Studiengangsvertretung) und eine Stel lvertreterin oder einen 

Stel lvertreter. 

(6) Dem Fachhochschu lausschuss gehören die Vorsi tzenden der 

Fach hochschu l -S tud iengangsver t retu ngen des se lben Fachhochschu l ­

Studiengangserhalters und ihre Stel lvertreterinnen und  Stellvertreter an. Der 

Fachhochschulausschuss wäh l t  in der ersten S i tzung jedes Studienjahres eine oder 

einen Vorsitzenden und zwei Ste l lvertreteri nnen oder Stellvertreter. Dem 

Fachhochschu lausschuss obliegt die Vertretung der Interessen aller Studierenden 

bei demselben Fachhochschul-Studiengangserhalter gegenüber dem Erhalter. 

(7) Die Funktionsperiode der Fachhochschul-Studiengangsvertrctung und des 

Fachhochschu lausschusses beginnt mi t  dem auf die Wah l  folgenden Tag und endet 

mit Beginn der nächsten Funktionsperiode. 
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§ 21 Abs. 1 :  

§ 2 1 .  (1) Studierendenvertreterinnen und Studierenden vertreter sind: 

1 .  die Mandatarinnen und Mandatare, 

2. die von den Organen der Österreichischen Hochschü lerschaft und der 

Hochschü lcrschaften an den Universitäten entsandten Vertreterinnen und 

Vertreter in staatliche Behörden und universitäre Kollegialorgane sowie deren 

Kommiss ionen und Unterkommiss ionen und in i n ternat iona le 

Studierendenorganisationen, 

3. die Referentinncn lind Referenten, 

4. die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, 

5. die entsandten Vertreterinnen und Vertreter in die Organe der 

Wirtschaftsbetriebe, wenn sie Studierende sind, 

6. die Tutorinnen und Tutoren gemäß § 38 Abs. 4 UniStG, wenn sie Studierendt: 

- 9 -

§ 21 Abs. 1 :  

§ 2 1. (1) Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sind: 

1. die Mandatarinnen und Mandatare, 

2. die von den Organen der Österreich ischen Hochschü lerschaft und der 

Hochschülerschaftcn an den Universitäten entsandten Vertreterinnen und 

Vertreter in staatfiche Behörden und universitäre Kol legiaforgane sowie deren 

Kommissionen und  Unterkommiss ionen u n d  in in ternation ale 

Studierendenorgan isationen, 

3. die Refercntinnen und Referenten, 

4. die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, 

5. die entsandten Vertreterinnen und Vertreter in die Organe der 

Wirtschaftsbetriebe, wenn sie Studierende sind, 

6. die Tutorinnen und Tutoren gemäß § 38 Abs. 4 UniStG, wenn sie Studierende 

sind und von Organen der jewei l igen Hochschülerschaft namhaft gemacht sind und von Organen der jewei l igen Hochschülerschaft namhaft gemacht 

wurden. wurden, 

7. die Mitgl ieder der Akademievertretungen, 

8. die Mitg l ieder der Fachhochschul-Studiengangsvertrctungen, 

9. d i e  von  den Akadem ieve r t re t u ngen u nd Fac hhochsc h u l ­

Studiengangsvcrtretungen entsandten Vertreterinnen und Vertreter in 

staatl iche Behörden. Kollegialorgane der Bildungsei nrichtungen sowie deren 

Kommiss ionen und Unterkomm iss ionen und in i n ternat ionale 

Stud ierendenorganisationen. 
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§ 24 Abs. 5: 

(5) Die Abwahl erfolgt bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 

Stimmberechtigten durch die Neuwahl mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen, wenn der Antrag auf Neuwahl als eigener Tagesordnungspunkt 

in der Ein ladung, die in  diesem Fall mindestens zwei Wochen vor dem 

Sitzungstermin ausgesandt werden muß, aufscheint. 

§ 29 Abs. 2 u nd 3 :  

(2) D i e  Österreich ische Hochschülerschaft ist verpflichtet, von jedem ihrer 

Mitgl ieder einen Studierendenbeitrag e inzuheben. Der Stud ierendenbeitrag beträgt 

pro Semester 1 80 S. 

(3) Der Studierendenbeitrag erhöht sich je Studienjahr um d ie gü ltige 

Steigerungsrate des Verbrauchcrprc is i ndex 1 996. Als gült ige Steige ru ngsrate ist 

- lO -

§ 24 Abs. 5 u nd 7: 

(5) Die Abwahl erfolgt bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 

Stimmberechtigten durch die Neuwahl mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen, wenn der Antrag auf Neuwahl als eigener Tagesordnungspunkt 

in der Einladung, die in diesem Fall mindestens zwei Wochen vor dem 

Sitzungsterm in ausgesandt werden muß, aufscheint .  Gleichzeitig mit dem Antrag 

auf Neuwahl, der von e inem Drittel der für das entsprechende Organ 

wahlberechtigten Mandatarin nen und Mandatare u nterschrieben sei n  muß. ist der 

Name der Kandidatin  oder des Kandidaten für jede neu zu besetzende Funkt ion 

(Vorsitzende bzw. Vors i tzender oder Stellvertreterin bzw. Stellvertreter), über die 

oder den abgestimmt werden sol l, bekanntzugeben. Abst immungen sind nur über 

die so namhaft gemachten Kandidat innen und Kandidaten zulässig .  

(7) Die Vorsitzenden der Fachhochschulausschüsse führen d ie  Bezeichnung 

Vorsitzende oder Vorsi tzender des Fachhochschulausschusses m i t  einem den 

Erhalter der betreffenden Fachhochschul-Studiengänge kennzeichnenden Zusatz. 

§ 29 Abs. 2 und 3 :  

(2) Die Österreich ische Hochschü lerschaft ist verptl ichtet, von jedem ih rer 

Mitglieder ei nen Studierendenbeitrag ei nzu heben. Der Studierendenbeitrag beträgt 

pro Semester 13 .10 €. 

(3) Der Studierendenbeitrag erhöht sich je Studienjahr um die gül t ige 

S teigerungsra tc des Vcrbrauchcrpreisindex 1 996. Als gült ige Steigeru ngsrate ist 
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jener verlautbarte Wert . vH zu betrachten, um den sich der Wert des 

Verbraucherpreisindex 1 996 für Jänner eines jeden Kalenderjahres verändert hat. 

Den Ausgangswert bildet der Wert des Verbraucherpreisindex 1 996 für Jänner 

1999. Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat die Höhe des 

Studierendenbeitrages für das folgende Studienjahr bis längstens 1. Mai jedes Jahres 

festzustel len. 

§ 30 Abs. 8 bis 10: 

(8) D ie Österreichische Hochschülerschaft hat für die Akademievertretungen 

80 vH der Studierendenbeiträge der Studierenden an den Akademien abzüglich 

a l lfäl liger Sonderbeiträge zur Verfügung zu ste l len. Die Vertei lung auf die 

Akademievertretungen hat nach Maßgabe der Zah l  der Studierenden zu erfolgen , 

wobei Akadem ievertretungen mit einer Studierendenzahl von 

1 .  b is zu 100 e inen Grundbetrag in der Höhe von 30 000 S, 

2. b is zu 200 e i nen Grundbetrag in der Höhe von 50 000 S, 

3. bis zu 300 e inen Grundbetrag in der Höhe von 75 000 S und 

4. über 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 100 000 S 

erhalten. 

(9) Die Österreichische Hochschükrschaft hat für die Fachhochschul­

S tudiengangsvertretungen �o vII der Srudierendenbeilräge der Studierenden an den 

Fachhochsehu l -Studiengängen zur Verfügung zu stellen .  Die Verteilung auf die 

Fachhoehsehu l -Studiengangsvertretungen hat nach Maßgabe der Zahl der 

- 1 1  -

jener verlautbarte Wert von Hundert zu betrachten, um den sich der Wert des 

Verbraucherpreisindex 1996 für Juni des vorangegangenen Kalenderjahres 

verändert hat. Der sich daraus ergebende Betrag ist auf ganze 0,5 € aufzurunden .  

Den Ausgangswert b i ldet der Wert des Verbraucherpreisindex 1996 für Juni 1999. 

D ie oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat die Höhe des 

Studierendenbeitrages für das folgende Studienjahr bis längstens 1 .  Mai jedes 

Jahres in geeigneter Form bekanntzugeben. 

§ 30 Abs. 8 bis 10: 

(8) Die Österreichische Hochschülerschaft hat für die Akademievertretungen 

80 vH der Studierendenbeiträge der Studierenden an den Akademien abzüglich 

al l fä l l iger Sonderbeiträge zur Verfügung zu ste l len.  Die Verteilung auf die 

Akademievertretungen hat nach Maßgabe der Zahl der Studierenden zu erfolgen,  

wobei Akademievertretungen mit einer Studierendenzahl von 

1 .  bis z u  100 einen Grundbetrag i n  der Höhe von 2 180 €, 

2. bis zu 200 einen Grundbetrag in  der Höhe von 3 634 €, 

3. bis zu 300 e inen Grundbetrag in der Höhe von 5 450 € und 

4. über 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 7 267 € 

erhalten .  

(9) Die Österreichische Hochschülerschaft h at für die Fachhochschul­

Studiengangsvertretungen 80 vH der Studi erendenbei t räge der Studierenden an den 

Faehhochschul -Stud iengängen zur Verfügung zu ste l l en .  Die Vertei l ung auf die 

Faehhoehschul -Stud icngangsvertretu ngen hat nach Maßgabe der Zahl der 
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Stud ierenden zu erfolgen, wobei Fachhochschul-Studiengangsvertretu ngen mit einer 

Studierendenzahl von 

1. bis zu 100 einen Grundbetrag in der Höhe von 30 000 S, 

2. bis zu 150 e inen Grundbetrag in  der Höhe von 40 000 S, 

3 .  bis zu 200 einen G rundbetrag in der Höhe von SO 000 S und 

4. über 200 e i nen Grundbetrag in  der Höh e  von 60 000 S 

erhalten. 

(10) Die Bundesvertretung hat m indestens 90 vH der den 

Universitätsvertretungen zustehenden Beträge im Winlersemester bis spätestens 30. 

November und im Sommersemester bis spätestens 30. April anzuweisen. 

§ 3 1  Abs. 4 :  

(4)  Jahresvoransehlag und Jahresabsch luß samt Prü tbericht s ind mi ndestens 

zwei Wochen vor der ihre Genehmigung betreffenden Sitzung zur öffentl ichen 

Einsicht in  den Räumen der Österreich ischen Hochschü lerschaft oder der jeweil igen 

Hochschülcrschaft aufzulegen. Der Zeitraum. in welchem der Jahresvoranschlag zur 

öffent l ichen Einsicht aufl iegt. der Prü fve rmerk und eine Bi lanzübersichl sind im 

• 12 -

Studierenden zu erfolgen, wobei Fachhochschul-Studiengangsverlretungen mit  

einer Studierendenzahl von 

1 .  bis z u  1 00 einen Grundbetrag i n  der Höhe von 2 180 €, 

2.  bis zu  150 einen Grundbetrag in der Höhe von 2 907 €, 

3 .  bis zu 200 einen Grundbetrag in  der Höhe von 3 634 € und 

4. über 200 e inen Grundbetrag in der Höhe von 4 360 € 

erhalten. 

(1 0) Die Bundesvertretung hat mindestens 90 vH der den 

Universitätsvertretungen, den Akademievertretungen und den Fachhochschu l­

Studiengangsvertretungen zustehenden Beträge im Wintersemester bis spätestens 

30. November und i m  Sommersemt:ster bis spätestens 30. April anzuweisen. Den 

restl ichen Betrag auf Grund der tatsächl ichen Zah len der Studierenden hat die 

Bundesvertretung den Universitätsvertretu ngen, den Akademievertretungen und den 

Fachhochschu l -Studicngangsvcrtretungcn bis zum 30. Juni jedes Jahres 

anzuweisen. 

§ 3 1 Abs. 4: 

(4) Jahresvoranschlag und Jahresabsch luß saml Prü tbericht sind mindestens 

zwei Wochen vor der ihre Genehmigung betreffenden Si tzung zur öffentl ichen 

Einsicht in den Räumen der Österreich ischen Hochschü lerschaft oder der jewei l ig!:!n 

Hochschülerschaft aufzulegen. Der Zeitraum.  in wdchel11 dcr Jahresvoranschlag 

und Jahresabsch luss zur öffentl ichen Ei nsicht aufl iegt. der Prüfvermerk und e ine 
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Medium der Österreich ischen Hochschü lerschaft oder der jewei l igen 

Hochschü lerschaft zu veröffentl ichen. 

§ 32 Abs. 5 :  

(5) Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen ist für den Bereich 

der Österreich ischen Hochschülerschaft und den Bereich jeder Hochschülerschaft in 

gesonderten Verzeichn issen festzuhalten, wobei Güter des Anlagevermögens erst ab 

einem Anschaffungswert von über 5 000 S in e in Anlagenverzeichnis aufzunehmen 

sind. 

§ 33 Abs. 2 bis 7 :  

(2) Der Abschluß von Rechtsgeschäften ,  mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahme n  oder Ausgaben von über 70 000 S verbunden sind, erfordert einen 

Besc h l u ß  des  fach l i ch zuständigen Ausschusses der  jewe i l igen 

Universitätsvertretung. Is t  kein fachlich zuständiger Ausschuß e ingerichtet, ist e in  

Beschluf3 der jewei l igen Universitätsvertretung erforderlich. Ab einem Betrag von 

1 40 000 S ist jedenfal ls ein Beschluß der jewei l igen Universitätsvertretung 

erforderlich .  Für die Bundesvertretung und jene Universitätsvertretungen, in denen 

mi ndestens 15 Mandatarinnen und Mandatare zu wählen sind, gi l t  eine für die 

erforderl iche Beschlußfassung der Bundesvertretung bzw. der jewei ligen 

Universi tätsvertretung maßgebl iche Bctragsgrenze von 100 000 S. 

- 13 -

Bilanzübersicht sind im Medium der Österreich ischen Hochschülerschaft oder der 

jewe i l igen Hochschülerschaft zu veröffentl ichen. 

§ 32 Abs. 5: 

(5) Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen ist für den Bereich 

der Österreichischen Hochschülerschaft und den Bereich jeder Hochschülerschaft 

in gesonderten Verzeichnissen festzuhalten, wobei Güter des Anlagevermögens erst 

ab e inem Anschaffungswert von über 363 € in ein Anlagenverze ichnis 

aufzunehmen sind. 

§ 33 Abs. 2 bis 7 :  

(2) Der Abschluss von Rechtsgeschäften, m i t  denen je  Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben von über 5 087 € verbunden sind, erfordert einen 

Besch l uss des fach l ich  zus tändigen Aussc husses d e r  jewe i l igen 

Universitütsvertretung. Ist kein fachl ich zuständiger Ausschuss eingerichtet, ist ein 

Beschluss der jewei l igen Universitätsvertretung erforderl ich. Ab einem Betrag von 

10 1 74 € ist jedenfalls ein Besch luss der jeweil igen Universitätsvertretung 

erforderlich. Für die Bundesvertretung und jene Universitätsvertretungen, in denen 

mi ndestens 15 Mandatarinnen und Mandatare zu wählen sind. gilt eine für die 

erforderliche Beschlussfassung im Ausschuss maßgebliche Bet ragsgrenze von 7 

267 € und eine für die Beschlussfassung der Bundesvertretung bzw. der jeweiligen 

Universitätsvertretung maßgebliche Betragsgrenze von 14 535 €. 
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(3) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, mi t  denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 1 0  000 S verbunden 

sind, kann die oder der Vorsitzende der Österreich ischen Hochschülerschaft oder 

einer Hochschülerschaft die Wirtschaftsreferentin oder den Wirtschaftsreferenten 

gemeinsam mit der sach lich zuständigen Referentin oder dem sachl ich zuständigen 

Referenten ermächtigen. 

(4) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 20 000 S verbunden 

sind, ist die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent gemeinsam mit der 

oder dem Vorsitzenden der Fakultätsvertretung ermächtigt. 

(5) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 10 000 S verbunden 

sind, ist die Wirtschaftsrct:erenlin oder der Wirtschaftsreferent gemeinsam mit der 

oder dem Vorsitzenden der zuständigen Studienrichtungsvertretung ermächtigt. 

(6) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften einer Akademienvertretung, mit 

denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von 

höchstens 10 000 S verbunden sind. ist die Wi rtschaftsrcfcrentin oder der 

Wirtschaftsreferent derÖsterreichischen Hochschülerschaft geme insam mit der oder 

dem Vorsitzenden der Akademievertretung ermächtigt. 

• 14 • 

(3) Zum Absch luss von Rechtsgeschäften. mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 727 € verbunden 

sind, kann die oder der Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft oder 

einer Hochschülerschaft die Wirtschaftsreferentin oder den Wirtschaftsreferenten 

gemeinsam mit der sachl ich  zuständigen Referentin oder dem sachlich zuständigen 

Referenten ermächtigen. 

(4) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften ,  mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 1 453 € verbunden 

sind, ist die Wirtschaftsreferentin  oder der Wirtschaftsreferent gemeinsam m it der 

oder dem Vorsi tzenden der Fakultätsvertretung ermächtigt. 

(5) Zum Absch luss von Rechtsgeschäften ,  mit denen je Rechtsgeschäft 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 727 € verbunden 

sind. ist die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent gemeinsam m it der 

oder dem Vorsitzenden der zuständigen Studienrichtungsvertretung ermächt igt. 

(6) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften für eine Akademievertretung, mit 

denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von 

höchstens 5 087 € verbunden sind. ist d ie Ste llvertreterin odt.:r der Stel lvertreter der 

oder des Vorsitzenden der Akadem ievertretung a ls  Kassierin oder Kassier 

gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Akademievcrtrctung ermächtigt. Der 

Abschluss von Rcchtsgcschüften. mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder 

Ausgaben VOll über 5 087 € verbunden sind. erfordert e inen Beschluss des fachlich 
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(7) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften e i ner Fachhochschul­

Studiengängsvertretung, mi t  denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis 

zu e inem Betrag von höchstens 10 000 S verbunden sind, ist die 

Wirtschaftsreferent in oder der Wirtschaftsreferent der Österreich ischen 

Hochschülerschaft gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden einer Fachhochschul­

Studiengangsvertretung ermächtigt. 

§ 34 Abs. 2: 

(2) D ie Wahlen sind von Dienstag bis Donnerstag einer Woehe in der Zei t  von 

Mitte Apri l bis Mitte Juni durchzuführen. Die Wahltage hat die Bundesm i n isterin 

oder der B undesm in ister nach Anhörung der Österreichischen Hochschülerschaft 

und der Hochschülerschaften an den Un iversitäten durch Ve rordnung festzu legen . 

- 15 -

zuständigen Ausschusses der Bundesvertretung. Ist kein fach l ich zuständiger 

Ausschuss e ingerichtet, ist ein Beschluss der Bundesvertretung erforderl ich. Ab 

e inem Betrag von 10 174 € ist jedenfalls ein Beschluss der Bundesvertretung 

erforderl ich . 

(7) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften für eine Fachhochschul­

Studiengangsvertretung, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis 

zu einem Betrag von höchstens 5 087 € verbunden sind, ist die Ste l lvertreterin oder 

der Ste l l vertreter der oder des Vorsitzenden der Fachhochschu l ­

Studiengangsvertretung als Kassierin oder Kassier gemeinsam mi t  der oder dem 

Vorsitzenden e i ner Fachhochschul-Studiengangsvertretung e rmächtigt. Der 

Absch luss von Rechtsgeschäften ,  mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder 

Ausgaben von über 5 087 € verbunden sind, erfordert e inen Beschluss des fach l ich 

zuständigen Ausschusses der Bundesvertretung. Ist kein fach l ich zuständiger 

Ausschuss e inger ichtet , ist ein Beschluss der Bundesvertretung erforderlich .  Ab 

einem Betrag von 10 174 € ist jedenfalls ein Besch luss der Bundesvertretung 

erforderlich .  

§ 34 Abs. 2: 

(2) Die Wahkn s ind von Dienstag bis Donnerstag e iner Woche  in  der Zeit von 

Mitte Apri l  bis M itte Juni durchzuführen. Die Wahltage hat die Bundesmin isterin 

oder der Bundesmin ister nach Anhörung der Österreichischen Hochschülerschaft. 

d e r  Akadem i ever t re tu ngen .  der Fac hhochsch u l ausschü sse und der 

Hoc.:hschülersehaften an den Un iversitäten durch Verordnung festzulegen. 
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§ 39 Abs. 6 :  

(6) Die  Wahlkommission bei der Österre ichischen Hochschülerschaft ist für d ie  

Durchführung der  Wahlen in  d ie  Bundesvertretung der Studierenden an anderen 

Bildungseinrichtungen zuständig. Die Bildung von Unterkommissionen sowie die 

Festlegung deren örtlichen und zeitlichen Wirkungsbereiches ist zu lässig. 

§ 48: 

§ 48. D ie Bundesmin isterin oder der Bundesminister hat nähere Bestimmungen 

hinsichtlich der Durchführung der Wahlen durch Verordnung zu erlassen. Diese 

Verordnung hat i nsbesondere Bestimmungen über die Entscheidungsfindung in den 

Wahlkommissionen, die Bekanntmachung der Wahltage, die Erfassung der 

Wahlberechtigten, die Einbringung und Zulassung von Wahlvorschlägen sowie die 

für die Zulassung von Wahlvorschlägen notwendigen Unterstützungserklärungen, 

die Durchführung der Wahl u nd die Ausübung des Wahlrechts sowie die 

Beurkundung und Feststel lung des Wahlergebnisses zu enthalten. 

16 -

§ 39 Abs. 6 :  

(6) Die  Wahlkommission be i  der Österreichischen Hochschülerschaft ist für 

die Durchführung der Wahlen in die Bundesvertretung der Studierenden an anderen 

B i ldungseinrichtungen zuständig. 

§ 48: 

§ 48. (1) Die Bundesmi n ister in  oder der Bundesmin ister hat nähere 

Best immungen h insichtlich der Durchführung der Wahlen durch Verordnung zu 

erlassen. Diese Verordnung hat insbesondere Bestimmungen über die 

Entscheidungsfindung in den Wahl kommissionen, die Bekanntmachung der 

Wahltage, d ie Erfassung der Wahlberechtigten, die Einbringung und Zulassung von 

Wahl vorschlägen sowie die für die Zulassung von Wahlvorschlägen notwendigen 

Unterstützungserklärungen, die Durchführung der Wahl und die Ausübung des 

Wahl rechts sowie die Beu rkundung und Feststel lung des Wah lergebnisses zu 

enthalten. 

(2) Die Bundesmin isterin oder der Bundesmin ister hat die näheren Pfl ichten 

der Erhalter von sonstigen Bildungse inrichtungen (§ l Abs. 1 Z 3 b is 9) zur 

Mitwirkung an der Du rchfü hrung der Wahl durch Verordnung festzulegen. 

(3) Die ßundesminist\:!rin oder der Bundesmin ister hat h insichtlich der 

gemei nsamen Durchführung der Wahlen an Bildungseinrichtu ngl:!rl gemäß § I 

Abs. I Z 3 bis 9 durch Verordnung festzu legen. wo und von welchen 
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§ 52 Abs. 3 :  

(3) Die Kontrol lkommission ist zusammenzusetzen aus: 

1 .  zwei von der Bundesministerin oder dem Bundesminister zu entsendenden 

Vertreterinnen oder Vertretern, 

2 .  zwei von der  Bundesministerin oder dem Bundesmin ister für Finanzen zu 

entsendenden Vertreterinnen oder Vertretern der  Finanzprokuratur, 

2a. zwei von der Bundesministerin oder dem Bundesmin ister für Unterricht lind 

kulture l le  Angelegenheiten zu entsendenden Vertreterinnen oder Vertretern, 

3. drei von der Bundesvertretung der Studierenden zu entsendenden 

Vertreterinnen oder Vertretern, von denen zwei Vertreterinnen oder Vertreter 

auf Vorschlag der Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen (§ 7a 

Abs. 1)  zu entsenden sind. 

§ 56 Abs. 5 :  

( 5 )  D i e  § l Abs. 1 Z 8 ,  § 4a Ahs. 3 .  § 7 Abs. 1 Z 5, § 7 a  Abs. 3 ,  § 20c, § 20d, 

§ 2 1  Abs. I Z R  § 23 Abs. 2 Z 2. § 25 Alls. 6, § 29 Ahs. 4 letzter Satz. § 30 Abs. 9. 

§ 33 Abs . 7. in § 35 Abs. 3 d ie Wortfolge "einem Fachhochschul -Studiengang" li nd 

- 17 -

Unterkommissionen der Wah l kommission der Österreichischen Hochschülerschaft 

diese durchzuführen sind, w.enn eine gemeinsame Durchführung auf Grund der 

geringen Anzahl der Studierenden oder der räumlichen Nähe meh rerer 

Bildungseinrichtungen zweckmäßig ist. Die Fest legung eines einzigen Wahltages 

(§ 34 Abs. 2) ist zulässig. 

§ 52 Abs. 3 :  

(3) Die Kontrollkommission ist zusammenzusetzen aus: 

1 .  vier von der Bundesministerin oder dem Bundesminister zu entsendenden 

Vertreterinnen oder Vertretern, 

2. zwei von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen zu 

entsendenden Vertreterinnen oder Vertretern der Finanzprokuratur, 

3. zwei von der Bundesvertretung der Studierenden zu entsendenden 

Vertreterinnen oder Vertretern, 

4. einer oder einem von der Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen 

zu entsendenden Vertreterin oder Vertreter, 

§ 56 Abs. 5 und 6: 

(5) Die * 1 Abs. 1 Z 8. § 4 a Abs. 3. § 7 Abs. 1 Z 5, * 20d. § 23 Abs. 2 Z 2. 

§ 25 Abs. 6. § 29 Abs. 4 letzter Satz. in § 35 Abs. 3 die Wortfolge "eine 

Fachhochschul -Sludicngang" und in § 45a die Wortfolge "und Fachhochschul-

45/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
38 von 40

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



i n  § 45a die Wortfolge "und Fachhochschul-Studiengängen" treten nach Maßgabe 

e ines besonderen Bundesgesetzes in Kraft. 

§ 58 Abs. 5 :  

(5) Die Geschäftsordnungen der Bundesve rtrelung u n d  der 

Universitätsvertretungen, die auf Grund des Hochschülerschaftsgesetzes 1973 

beschlossen und genehmigt wurden, gelten bis zur Genehmigung der Satzungen auf 

Grund dieses Bundesgesetzes weiter, jedoch längstens bis 30. Jun i  2000. Hat eine 

Universitätsvertretung bis dahin keine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, ist bis 

zur Genehmigung einer eigenen Satzung jene der Bundesvertretung anzuwenden . 

- 18 . 

Studiengängen" in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 95/1999 treten mit 

1 . September 2000 in Kraft. 

(6) Der Titel, § 4 Abs. 1, § 4a Abs. 5 bis 7, § 7a Abs. 3 und 4, § 8 Abs. 2, § 10 

Abs. 6, § 15 Abs. 2, § 1 7  Abs. 2, § 20a, § 20c, § 21 Abs. 1, § 24 Abs. 5, § 25 

Abs. 7, § 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 8 bis 10, § 3 1  Abs. 4, § 32 Abs. 5, § 33 Abs. 2 

bis 7, § 34 Abs. 2, § 39 Abs. 6, § 48, § 52 Abs. 3, § 56 Abs. 5 und 6, § 58 Abs. 5 

und § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr . . . ./2000 treten mit 

1. September 2000 in Kraft. 

§ 58 Abs. 5: 

(5) Die Geschäftsordnungen der Bundesvertretung und der 

Universitätsvertretungen, die auf Grund des Hochschülerschaftsgesetzes 1 973 

beschlossen und genehmigt wurden, gelten bis zur Genehmigung der Satzungen auf 

Grund dieses Bundesgesetzes wei ter. jedoch längstens bis 30.  Juni 2000. Hat e ine 

Un iversitätsvertretung bis dahin keine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, ist bis 

zur Genehmigung einer eigenen Satzung jene der Bundesvertretung anzuwenden. 

Hat die Bundesvertretung bis dah i n  keine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, so 

ist die Bundesm in isterin oder der Bundesminister berechtigt, im Wege der 

Ersatzvornahme eine Satzung fü r die Bundesvertretung zu verordnen. Diese 

Satzung gi l t bis zur Vorlage einer Satzung durch die neu konstitu ierte 

Bundesvertretung. 
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§ 59. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1 .  h insichtl ich der § 20b, § 45a, § 52 Abs. 3 Z 2a, § 53 Abs. 3 , 4 und 6 die 

Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im 

Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 

U nterricht und kulturelle Angelegenheiten, 

2. h insichtl ich des § 52 Abs. 3 Z 2 die Bundesministerin oder der Bundesmin ister 

für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit der Bundesmin isterin oder 

dem Bundesminister für Finanzen, 

3 .  im übrigen d ie  Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft und 

Verkehr betraut 

- 19 -

§ 59: 

§ 59. Mit der Vol lziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1 .  hinsichtlich des § 5 2  Abs. 3 Z 2 die Bundesmi nisterin oder der Bundesmin ister 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit der 

Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen, 

2. im übrigen die Bundesministerin oder der Bundesmin ister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur betraut. 45/M
E
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